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Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist eine überarbeitete Version meiner Dissertation, wel-
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ximilians-Universität München angenommen wurde.
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zelt berücksichtigt werden.

Diese Arbeit wäre undenkbar ohne eine Vielzahl von Menschen, die mich in
vielfältiger Weise unterstützt haben. Einige davon seien an dieser Stelle beson-
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Mein erster und besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Professor
Dr. Ulrich Schroth für seine fortlaufende Unterstützung und Förderung. Er ließ
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rade in der turbulenten Schlussphase in wertvoller Weise unterstützt. In der Tä-
tigkeit an seinem Institut liegen die Fundamente dieser Arbeit.

Herrn Professor Dr. Matthias Krüger gebührt Dank für die überaus rasche Er-
stellung des Zweitgutachtens. Ich danke Frau Professor Dr. Petra Wittig für die
angenehme mündliche Prüfung sowie für die Förderung während meiner gesam-
ten Promotionszeit.

Außerdem gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian
Schroeder sowie Herrn Professor Dr. Andreas Hoyer für die Aufnahme meiner
Arbeit in diese Schriftenreihe.

Dank gebührt der Hanns-Seidel-Stiftung für die Förderung der Arbeit durch
ein Promotionsstipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF). Ich bedanke mich außerdem bei der Münchener Juristischen
Gesellschaft e. V. für die Auszeichnung der Arbeit mit dem Promotionspreis
2013.



Ein herzliches Dankeschön möchte ich meinen ehemaligen Kolleginnen und
Kollegen an der LMU aussprechen, die mich in jeder Hinsicht unterstützt und
motiviert haben. Ich habe die angenehme und kooperative Arbeitsatmosphäre
stets sehr geschätzt. Besonders bedanken möchte ich mich bei Frau Dr. Katja Os-
wald, die mich fortlaufend in meinem Vorhaben bestärkt und damit einen wesent-
lichen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet hat. Ihre Denkanstöße in zahlreichen
Gesprächen sowie die kritische Durchsicht des Manuskripts waren für mich von
großem Wert.

Für das umfassende und gründliche Korrekturlesen des Manuskripts danke ich
Christian Schneider. Dank gebührt auch Anna Schmelcher und Ruth Weyrich, die
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Schließlich bedanke ich mich bei Leonhard Glas für seinen steten Rückhalt
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A. Die religiös motivierte Knabenbeschneidung
als strafrechtliches Problem

Wo Religion und Recht aufeinandertreffen, sind Konflikte keine Seltenheit.

Ob das Tragen von Kopftüchern im Unterricht1 oder das Aufhängen von Kru-
zifixen in Klassenzimmern,2 das religiöse Schächten von Tieren3 oder die Ver-
weigerung von Bluttransfusionen durch Zeugen Jehovas:4 Das weitläufige Feld
von Religion, Tradition und modernem Recht birgt eine Vielzahl an Kontrover-
sen, zu denen auch die Diskussion um die Strafbarkeit der religiös motivierten
Knabenbeschneidung zählt.

Diese Diskussion ist aber keine rein religiöse, sondern betrifft im Kern die
Frage, inwieweit die Eltern in körperliche Eingriffe beim Kind einwilligen dür-
fen. Es geht damit um die Reichweite des elterlichen Erziehungsrechts sowie um
das grundsätzliche Verhältnis von Eltern, Kindern und Staat. In diesen Problem-
kreis fallen neben der religiös motivierten Knabenbeschneidung sämtliche indi-
zierten und nicht indizierten Eingriffe beim Kind, in welche die Eltern stellver-
tretend einwilligen wollen – von der dringend notwendigen Blinddarmoperation
über das Entfernen eines bei Geburt vorhandenen zusätzlichen Fingers oder das
Anlegen abstehender Ohren bis hin zu vermeintlichen Banalitäten wie das Ste-
chen von Ohrlöchern.

Um die Frage nach der Strafbarkeit der religiös motivierten Knabenbeschnei-
dung ist seit einiger Zeit eine intensive Debatte entbrannt, die zunächst vor allem
unter Juristen, Medizinern und Religionsvertretern ausgetragen wurde.5 In Folge

1 Vgl. nur BVerfG, NJW 2003, 3111; BVerwG, NJW 2002, 3344 ff.; NJW 2004,
3581; NJW 2008, 3654.

2 Vgl. nur BVerfG, NJW 1995, 2477; BVerwG, NJW 1999, 3063; VGH München,
NVwZ 2002, 1000.

3 Vgl. nur BVerfG, NJW 2002, 663; NJW 2002, 1485; BVerwGE 112, 227; BVerwG,
NVwZ 2007, 461; VGH Kassel, NVwZ 2000, 951; VGH München, NVwZ-RR 2010,
262.

4 Vgl. nur BVerfG, NJW 2002, 206; OLG Celle, NJW 1995, 792; OLG München,
NJW-RR 2002, 811.

5 Vgl. hierzu nur Putzke, in: FS Herzberg, 669; Putzke, NJW 2008, 1568; Putzke,
MedR 2008, 268; Stehr/Putzke/Dietz, DÄBl. 105 (2008), A1778–A1780; Herzberg, JZ
2009, 332; Herzberg, ZIS 2010, 471; Herzberg, MedR 2012, 169; Schwarz, JZ 2008,
1125; Jerouschek, NStZ 2008, 313; Zähle, AöR 134 (2009), 434; Fateh-Moghadam, RW
2010, 115; Valerius, Kultur und Strafrecht, S. 149 ff.; Schramm, Ehe und Familie,
S. 224 ff.; Rosenkranz, Bund der Beschneidung; Staszewski, Goldener Schnitt; Swatek-
Evenstein, Das beschnittene Recht; Neumann, Bund und Bekenntnis.



einer Entscheidung des Landgerichts Köln, das die Beschneidung aus religiösen
Gründen trotz stellvertretender Einwilligung der Eltern als strafbare Körperver-
letzung einstufte,6 verlagerte sich die Diskussion zudem auf eine breite gesell-
schaftliche Ebene.7 Neben anerkennendem Zuspruch einerseits8 und teils heftiger
Kritik andererseits9 wurden in weiten Teilen auch Forderungen nach einer ein-
deutigen gesetzlichen Regelung laut.10

Denn wegen der fehlenden Bindungswirkung führte das Urteil des LG Köln –
mehr noch als die vorangegangene wissenschaftliche Diskussion – zu erheblicher
Rechtsunsicherheit,11 die nicht nur sämtliche Ärzte betraf, die den Eingriff auf
Wunsch der Eltern durchführten. Spürbare Auswirkungen zeigten sich vor allem
auch für die in Deutschland lebenden ca. 102.000 Juden12 und ca. vier Millionen
Muslime,13 denn die Knabenbeschneidung ist wesentlicher Bestandteil deren Re-
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6 LG Köln, Urt. v. 07.05.2012 – 151 Ns 169/11, NJW 2012, 2128.
7 Vgl. hierzu Widmann, in: Heil/Kramer, 219 ff.; vgl. nur die Diskussion zu dem

Thema in der Sendung von Anne Will am 11.07.2012, http:/ /daserste.ndr.de/annewill/
archiv/gaesteliste657.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); vgl. auch den interdiszi-
plinären Blickwinkel in Heil/Kramer (Hrsg.), Beschneidung.

8 Vgl. nur Schulte Drach, http:/ /www.sueddeutsche.de/panorama/umstrittenes-koel
ner-urteil-pro-fragwuerdige-beschneidung-der-religionsfreiheit-1.1394792 (zuletzt auf-
gerufen am 30.05.2013); Putzke, Legal Tribune Online v. 26.06.2012; ebenso die Deut-
sche Gesellschaft für Kinderchirurgie, vgl. http://www.dgkic.de/index.php/presse/189-
pressemitteilung-juli-2012 (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013).

9 So der Zentralrat der Juden in Deutschland, vgl. http:/ /www.zentralratdjuden.de/
de/article/3705.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); ebenso der Zentralrat der
Muslime in Deutschland, vgl. http:/ /www.zentralrat.de/20584.php (zuletzt aufgerufen
am 30.05.2013); vgl. auch Drobinski, http:/ /www.sueddeutsche.de/panorama/umstritte
nes-koelner-urteil-contra-richter-machen-sich-zur-ueber-religion-1.1394984 (zuletzt auf-
gerufen am 30.05.2013); http:/ /www.spiegel.de/panorama/justiz/bischofskonferenz-kri
tisiert-beschneidungsurteil-a-841280.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); Zielcke,
SZ v. 06.07.2012, S. 13; Schlömann, SZ v. 17.07.2012, S. 11.

10 20 muslimische Organisationen haben in einer gemeinsamen Erklärung den Bun-
destag dazu aufgefordert, die bestehende Rechtsunsicherheit zu beheben, vgl. http:/ /
www.sueddeutsche.de/politik/muslime-und-juden-reagieren-heftiger-widerstand-gegen-
beschneidungsurteil-1.1402167 (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); ebenso der Zentral-
rat der Juden in Deutschland, vgl. http:/ /www.zentralratdjuden.de/de/article/3705.html
(zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); auch Stimmen von Politikern gingen in diese Rich-
tung, vgl. http:/ /www.sueddeutsche.de/politik/diskussion-ueber-religioeses-ritual-mer
kel-will-beschneidung-erlauben-1.1414103 (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); vgl.
Muckel, JA 2012, 636, 637.

11 Ebenso Fateh-Moghadam in http:/ /www.spiegel.de/panorama/justiz/bischofskon
ferenz-kritisiert-beschneidungsurteil-a-841280.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013);
BT-Drs. 17/11295, S. 6; anders Putzke, Legal Tribune Online v. 26.06.2012: „[. . .] die
Rechtslage ist seit dem Urteil des LG klar.“

12 Quelle: Statistisches Bundesamt, Zahlen aus 2011, vgl. https:/ /www.destatis.de/
DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Alters
gruppenFamilienstand.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013).

13 Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zahlen aus 2009, vgl. http:/ /
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Sonstige/muslimisches-



ligion. Verweigern Ärzte aus Angst vor Bestrafung die Vornahme des Eingriffs,14

so wird dieser wichtige Teil der Religionsausübung sowie der religiösen Erzie-
hung in Deutschland de facto unmöglich gemacht. Diese Situation begründete
außerdem die Gefahr, dass das Ritual entweder im Herkunftsland der Eltern15

oder gar heimlich – fernab von Krankenhäusern – durchgeführt wird, und damit
für das Kind das Risiko der mangelnden Einhaltung medizinischer Standards so-
wie Hygienevorschriften.16

Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen nach einer gesetzlichen Rege-
lung beim Gesetzgeber auf offene Ohren gestoßen:17 Am 28.12.2012 und damit
relativ kurze Zeit nach dem umstrittenen Kölner Urteil trat § 1631d BGB in
Kraft, der die „Beschneidung des männlichen Kindes“ im Kontext der elterlichen
Sorge regelt.18 Die Norm soll die grundsätzliche Zulässigkeit der Knabenbe-
schneidung in Deutschland sicherstellen und damit die bestehende Rechtsunsi-
cherheit beseitigen.19 Dass der neue § 1631d BGB die Debatte um die Strafbar-
keit der religiös motivierten Knabenbeschneidung tatsächlich beenden wird, steht
allerdings nicht zu erwarten – dies zeigen nicht zuletzt die kritischen Beiträge zu
der Neuregelung.20
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leben-kurzfassung-deutsch.pdf;jsessionid=6B2B006FF1AB2EDC61477ECDA1C4B809.
1_cid244?__blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013).

14 Das Jüdische Krankenhaus in Berlin etwa reagierte auf das Urteil insoweit, als es
bis auf Weiteres keine religiös motivierten Knabenbeschneidungen mehr vornehmen
wollte, vgl. http:/ /www.sueddeutsche.de/panorama/nach-umstrittenem-urteil-juedisches-
krankenhaus-stoppt-religioese-beschneidungen-1.1397500 (zuletzt aufgerufen am 30.05.
2013).

15 Vgl. hierzu Kelek, Söhne, S. 133 ff., die über die Beschneidung in der Türkei be-
richtet.

16 Vgl. hierzu http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bischofskonferenz-kritisiert-
beschneidungsurteil-a-841280.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); http:/ /www.
spiegel.de/panorama/gesellschaft/islamische-religionsgemeinschaft-kritisiert-beschnei
dungsurteil-a-841234.html (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013); Kreß, MedR 2012, 682,
683; kritisch hierzu Herzberg, ZIS 2012, 486, 497.

17 In Reaktion auf das Urteil sowie die daran anschließende Debatte forderte der
Bundestag die Bundesregierung zur Vorlage eines Gesetzesentwurfs auf, um die grund-
sätzliche Zulässigkeit medizinisch fachgerechter Beschneidungen bei Knaben sicherzu-
stellen, vgl. die Resolution vom 19.07.2012 auf Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD
und FDP, BT-Drs. 17/10331. Dies wurde nunmehr umgesetzt, vgl. BR-Drs. 597/12; BT-
Drs. 17/11295; BGBl. 2012 I, S. 2749 f.; vgl. zu dem fast hektisch durchgeführten Ge-
setzgebungsverfahren Fischer, StGB, § 223, Rn. 45 ff.

18 Vgl. BGBl. 2012 I, S. 2749 f.
19 Vgl. BR-Drs. 597/12; BT-Drs. 17/10331; 17/11295.
20 Vgl. nur – mit unterschiedlichem Inhalt – die Kritik am Gesetzesentwurf bzw. am

Gesetz bei Hassemer, ZRP 2012, 179 ff.; Merkel, SZ v. 25.08.2012, S. 12; Herzberg,
ZIS 2012, 486, 503 ff.; Walter, JZ 2012, 1110 ff.; Jens, Sündenfall, S. 13 ff.; http:/ /
www.sueddeutsche.de/wissen/gesetzentwurf-des-bundeskabinetts-kinderaerzte-kritisie
ren-beschneidungsregeln-1.1497041 (zuletzt aufgerufen am 30.05.2013).


